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Merkblatt: 

Erneuerbare Energie ausserhalb Bauzone und Raumentwicklung 
_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Baubewilligungspflicht 

_____________________________________________________________________________________ 

 

BauG Art.  212 Bewilligungspflicht 

1 Wer ober- oder unterirdische Bauten und Anlagen errichten oder ändern will, hat vor Baubeginn 
beim Gemeinderat eine Baubewilligung einzuholen. 

2 Als baubewilligungspflichtig gelten insbesondere: 
1. die Erstellung von neuen Bauten und Anlagen; 
2. Änderungen an bestehenden Bauten und Anlagen, einschliesslich bauliche Veränderungen im Innern 
einer Baute, sofern sie mit statisch bedeutenden Änderungen verbunden sind oder Auswirkungen auf die 
Umgebung zu erwarten sind; 
3. nutzungsmässige Zweckänderungen von bestehenden Bauten und Anlagen; 
4. Veränderungen der Fassaden in Gestaltung oder Farbe; 
5. Verkehrsanlagen einschliesslich Abstell- und Verkehrsflächen für Fahrzeuge, sofern nicht eine Projektauf-
lage nach der Strassengesetzgebung durchgeführt wird; 
6. Anlegung und Veränderung von Werk-, Lager- und Ablagerungsplätzen; 
7. Anlegung und Veränderung von Campingplätzen; 
8. Mauern, Einfriedungen und Böschungen im Sinne von Art. 148 Absätze 1 bis 3 innerhalb einer Bauzone, 
sofern sie gemessen ab gewachsenem Terrain die Höhe von 1,00 m übersteigen; 
9. Aufschüttungen und Abgrabungen von mehr als 1,00 m Höhe beziehungsweise Tiefe innerhalb einer 
Bauzone; 
10. Schwimmbassins, Sonnenkollektoren, Aussenantennen, Wintergärten, Hundezwinger und dergleichen. 

3 Bauten und Anlagen im Sinne von Absatz 2 Ziffern 8 und 9 ausserhalb einer Bauzone oder in einer 
Schutzzone bedürfen ohne Rücksicht auf ihre Höhe beziehungsweise Tiefe einer Baubewilligung. 

 

BauV §  74 Bewilligungsfreie Bauten und Anlagen 

Keiner Baubewilligung bedürfen: 

1.     kleine Nebenanlagen, insbesondere: 
a)     mindestens auf zwei Seiten offene, ungedeckte Gartensitzplätze und Pergolas bis 12 m2 Grundfläche; 
b)     freistehende Gartencheminées; 
c)     Sandkasten und Kinder-Planschbecken; 
d)     mindestens einseitig offene Fahrradunterstände bis 6 m2 Grundfläche; 
e)     je Grundstück ein Werkzeughäuschen, ein Kleinstall oder eine Hütte für die hobbymässige Gartenbe-
wirtschaftung beziehungsweise Kleintierhaltung bis 6 m2 Grundfläche und 2.50 m Gesamthöhe; 
f)     unterirdisch verlegte Leitungen und zugehörige Schächte; 

2.     dem natürlichen Geländeverlauf angepasste Anlagen der Garten- und Aussenraumgestaltung. 

 
 
> Fazit: Das kantonale Baurecht sieht keine Befreiung der Bewilligungspflicht für Anlagen 
in Zusammenhang mit erneuerbaren Energien vor. 
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2. Verfahren 

_____________________________________________________________________________ 
 
Das Verfahren entspricht dem üblichen Verfahren bei Baugesuchen, die involvierten Amtsstellen 
ergeben sich dabei aus der Lage und der Art des Objektes. In erster Linie werden dies die folgen-
den sein: Amt für Umwelt, Nidwaldner Sachversicherung, Amt für Raumentwicklung, Fachstelle 
Natur- und Landschaftsschutz, Fachkommission Naturgefahren ...  
 
 
3. Denkbare Energiegewinnungsanlagen ausserhalb Bauzone 
_____________________________________________________________________________ 
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4. Zonenkonforme Anlagen zur Energiegewinnung in der Landwirtschaftszone 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
             
 
 

- Kleinere Anlagen für Eigenbedarf des  
  Landwirtschaftsbetriebes sind idR zonen- 
  konform, 
- der konkrete Bedarf an Energie ist dabei  
  schwierig zu ermitteln, 
- Ziel ist es, eine einheitliche und einfache  
  Bewilligungspraxis zu haben. 
- Erhebung der FAT ergeben einen Ø  
  Jahresverbrauch von 15ó000 bis  
  25ó000 kWh pro Betrieb,  
- dies entspricht bei Windkraftanlagen einer  
  Masthöhe von 25 m und einem Rotordurch- 
  messer von 15m > 10ó000 bis 30ó000 kWh.  
 
- Grössere Anlagen sind nur in Spezialzonen  
  möglich (Nutzungsplanverfahren) 
 
> Fazit: Anlagen zur Energiegewinnung für  
   den Eigenbedarf eines landw. Gewerbes  
   sind idR. zonenkonform, allerdings eignen 
sich nur wenige Gebiete für Windenergie- 
anlagen. Anlagen für den Eigenbedarf sind  
kaum zu erwarten. 
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5. Energiegewinnung aus Biomasse (Art. 34a Abs. 2 RPV) 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
Voraussetzungen sind: 
- Verarbeitete Substrate zu mehr als der Hälfte ihrer Masse aus der Landwirtschaft (Hofdünger) 
- Mindestanteil aus Quellen die innerhalb einer Fahrdistanz von 15 km liegen 
- Der Rest ï vor allem nichtlandwirtschaftliche Co-Substrate ï aus Quellen innerhalb 50 km (Aus-
nahme ist im Einzellfall möglich) 
 
> Wichtig: Biogasanlagen müssen sich Landwirtschaftsbetrieb unterordnen (Planungs-
pflicht in der Regel ab 10ó000 t /Jahr) 
 
> Wirtschaftliche Biogasanlagen sind in der Regel in der Landwirtschaftszone nicht zonen-
konform (> 10ó000 t) 
> Mark für Co-Substrate ist Ăausgetrocknetñ 
> Grossanlagen sollen besser an geeigneten Standorten (Sonderbauzonen) realisiert wer-
den. 
 
 
6. Energiegewinnung aus Holzschnitzeln (Art. 34a Abs. 1 lit. c RPV) 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
- Produktion von Wärme aus Brenn- oder Treibstoffen für eigenen Landwirtschaftsbetrieb oder 
Hofgruppe mit mehreren Betrieben, 
- Lieferung in Bauzone nicht möglich ! 
- Motion Luginb¿hl ĂTransport von Wªrmeenergie aus Landwirtschaftsbetrieben in Bauzone zulas-
senñ > Bundesrat beantragte Mai 2008 Annahme der Motion 
 
 



 ï 5 ï 

energie.DOC 

7. Ausnahmebewilligung für das Bauen ausserhalb Bauzone 

_____________________________________________________________________________ 
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8. Generelle Bewilligungspflicht für Solaranlagen 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
Aus Art. 18a RPG ergibt sich seit dem 1.1.08 eine generelle Bewilligungspflicht für thermische und 
photovoltaische Solarenergieanlagen, diese  
- müssen in Dach und Fassadenflächen integriert sein,  
- dürfen keine Beeinträchtigung von Kultur- und Naturdenkmälern bewirken, 
- sollen nicht aufgesetzt (max. 10 - 15 cm) oder aufgeständert montiert werden. 
- Anlagen sind in der Regel als zusammenhängende Flächen zu konzipieren. 
 
> Solaranlagen in Dach und Fassadenflächen integriert sind durchaus sinnvoll. 
> Photovoltaik ist jedoch nach wie vor die teuerste Technologie, daher besteht auch nur ein 
kleines Kontingent bei der Einspeisevergütung (Kontingent bereits ausgeschöpft). 
> Mit der Solarenergie kann im Vergleich zu anderen Technologien relativ wenig Strom pro-
duziert werden 
 
 

9. Fazit 

_____________________________________________________________________________ 
 
Es ist zu bedenken, dass diese neuen Anlagen wieder einmal mehr Druck für eine schritt-
weise Öffnung der Landwirtschaftszone und Erweiterung der Ausnahmetatbestände auf-
grund neu auftretender Bedürfnisse verschiedenster Interessengruppen erzeugen. 
 
Erneuerbare Energien sind auch innerhalb der Bauzonen realisierbar und sollen nach Mög-
lichkeit auch dort realisiert werden. 
 


